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Die Stadt Luzern beschliesst den Gebrauchsleihe- und Subventionsvertrag mit dem Verein 

Südpol. Damit bekräftigt der Stadtrat seinen Wunsch, mit dem Verein Südpol weiterhin ein 

partnerschaftliches Verhältnis und einen offenen Dialog zu führen. Der Grosse Stadtrat ent-

scheidet im März 2019 über den Vertrag.  

 

In der Sitzung vom 16. Januar beschloss der Stadtrat den Gebrauchsleihe- und Subventionsver-

trag. Der Gebrauchsleihe- und Subventionsvertrag mit dem Verein Südpol basiert inhaltlich auf der 

bisherigen Vereinbarung. Die Zweckbindung der Mittel zugunsten der lokalen und regionalen freien 

Szene wurde deutlicher formuliert und die Leistungsziele präzisiert. Gleichzeitig gewährt er dem 

Verein Südpol eine Übergangsfinanzierung bis zum Beschluss des Grossen Stadtrates bzw. bis 

zum Vorliegen eines rechtskräftigen Budgets.  

 

Wegen der personellen und konzeptionellen Entwicklungen beim Verein Südpol konnten Ge-

brauchsleihe und Subventionsvereinbarung nicht bereits im Dezember 2018, zeitgleich mit den an-

deren Subventionsverträgen im Kultur- und Sportbereich, verhandelt werden. Der im August 2018 

neu gewählte Vorstand des Vereins Südpol hat unter Miteinbezug der freien Kulturszene und ihrer 

Fachverbände ein neues Betriebskonzept erarbeitet, das die Vereinsversammlung per Ende Okto-

ber 2018 einstimmig verabschiedet hat.  

 

Vertrag in der Kompetenz des Grossen Stadtrates 

Der Vertrag mit dem Verein Südpol liegt aufgrund des zur Diskussion stehenden Betrags in der 

Kompetenz des Grossen Stadtrats und wird dem Parlament zuhanden der Sitzung vom 21. März 

2019 unterbreitet. Er soll anschliessend rückwirkend per 1. Januar 2019 in Kraft treten. 
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Budgetloser Zustand  

Ende November 2018 hat das städtische Parlament das Budget 2019 der Stadt Luzern behandelt 

und festgesetzt. Gegen diesen Entscheid wurde das Referendum ergriffen. Dieses ist in der Zwi-

schenzeit zustande gekommen (siehe Medienmitteilung vom 12. Februar 2019). Die Stadt Luzern 

verfügt somit über kein rechtskräftiges Budget, bis das Volk am 31. März 2019 über das Budget 

2019 abgestimmt hat.  
 

Vom budgetlosen Zustand besonders betroffen sind Institutionen wie zum Beispiel der Verein Süd-

pol, die zur Erfüllung ihres Auftrags auf die finanzielle Unterstützung der Stadt Luzern angewiesen 

sind. Sollten die Stimmberechtigten am 31. März das Budget 2019 gutheissen, erfolgt die Auszah-

lung dieser finanziellen Unterstützung ab April 2019. Lehnen die Stimmberechtigten das Budget 

ab, muss eine neue Vorlage erarbeitet, im Parlament behandelt und möglicherweise zur Volksab-

stimmung gebracht werden.  

 

 

Weitere Auskünfte erteilen Ihnen: 

Stadt Luzern 

Beat Züsli, Stadtpräsident 

Telefon: 041 208 82 45 

E-Mail: bildungsdirektion@stadtluzern.ch 

Erreichbar: Dienstag, 12. Februar 2019, 14 bis 15 Uhr 

 

Judith Christen, Fachbereichsleiterin Kultur und Sport 

Telefon: 041 208 87 64 

E-Mail: judith.christen@stadtluzern.ch 

Erreichbar: Dienstag, 12. Februar 2019, 14 bis 15 Uhr 

 

 

Beitrag gemäss Budget 2019: 

Subventionsbeitrag Fr. 1'005'300.– 

Einnahmeverzicht (Bewertung der Gebrauchsleihe) 

wird nicht ausbezahlt 

Fr. 188'727.40 

Total Fr. 1'194'027.40 

 

 

mailto:bildungsdirektion@stadtluzern.ch

